
Art. 27

Artikel 27
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, den 

Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu 
äußern. Dieses Recht wird durch kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis be
schränkt. Niemand darf benachteiligt werden, wenn er von diesem Recht Ge
brauch macht.

(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens ist gewährlei
stet.

Übersicht
I. Vorgeschichte

1. Verfassung von 1949
2. Entwurf

II. Das Recht auf freie Meinungsäußerung
1. Charakter und Inhalt des Rechts
2. Freie Meinungsäußerung und Dienst- oder Arbeitsverhältnis
3. Pflicht zur Meinungsäußerung
4. Element der sozialistischen Demokratie

III. Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens
1. Verbindung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung
2. Substanz
3. Garantie
4. Zensur
5. Informationsmonopol
6. Kein Recht auf ungehinderte Information
7. Tätigkeit ausländischer Korrespondenten
8. Genehmigungspflicht für Publikationen von Bürgern der DDR im Ausland
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